
Anlage 3 
Antrag des Erstempfängers auf Gewährung einer Zuwendung 
 

Anschrift des örtlichen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe 
 
 
 
 

 Ort, Datum 

 Auskunft erteilt: 
 
Tel.-Nr./VW 
 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 

Bankverbindung 
 
BLZ: 
 
 
Konto-Nr.: 
 

 
 
 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen 
zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum 
vollendeten dritten Lebensjahr vom 2. Juni 2008 (AmtsBl. M-V S. 669) 

 
 

Bezug: 
 
 
 

 
 

1. Es wird für das Haushaltsjahr 20..... die Gewährung einer Zuwendung beantragt in 
    Höhe  
 
     von .......................................Euro 
 

 
 

2. Die Antragsteller haben erklärt, dass sie für diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug 
    nicht/berechtigt*) sind. 
 

 
___________________________ 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

 



Lfd. 
Nr. 

Kindertageseinrichtung/ 
Tagespflegeperson 

Träger Ort Maßnahme Gesamtwertumfang 
der Maßnahme 
in Euro 

Höhe der bean-
tragten Zuwen-
dung 
absolut/v. H. 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 

 



3. Der Antragsteller erklärt, von den folgenden Unterlagen Kenntnis genommen 
zu haben und sie – soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche 
Rechtsvorschriften handelt – als verbindlich anzuerkennen: 
 
 
– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P)  

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderungen an 

Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 

(ANBest-K) 

– Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom  

21. November 1953, zuletzt geändert durch Artikel 289 der Verordnung vom  

25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) 

– Verdingungsordnung für Bauleistungen – (VOB), Ausgabe 2006 

– Neufassung der Verdingungsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A) Ausgabe 

2006  

– Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung i. d. F. der Bekanntmachung vom  

15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes 

vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2966) 

 

 

 

 

4. Der Antragsteller (Erstempfänger) versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit  
der in diesem Antrag gemachten und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben. 
 

 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Antragstellers 
 
 
 
 
 
Name(n) in Druckbuchstaben 
 

 


